
    

 

An die 
Städte, Märkte und Gemeinden 
sowie Verwaltungsgemeinschaften 
im BAYERISCHEN GEMEINDETAG 

München,  5. Januar 2012  
02/2012 R III / fr

Bayerische Fahrberechtigungsverordnung (FBerV);  
Haftung der Ausbilder 
 
Anlage: 1 IMS vom 02.01.2012 (Az.: IC4-3615.206-26) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
mit beigefügtem IMS gibt das Bayerische Staatsministerium des Innern Hinweise zur 
haftungsrechtlichen Situation der Ausbilder im Zusammenhang mit dem Erwerb des sog. 
„Feuerwehrführerscheins“. Wir bitten um Beachtung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Jürgen Busse 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
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